
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grill & Chill 
am Seecafé im Wiehlpark 

Mietvertrag und Platzordnung 
2024 



 

 
Montag – Donnerstag   10:00 – 15:00 Uhr  6101  40,00 EUR 
     16:00 – 20:00 Uhr  6102  55,00 EUR 
     10:00 – 20:00 Uhr  6103  70,00 EUR 
 
Freitag, Samstag, Sonntag  10:00 – 15:00 Uhr  6105  55,00 EUR 
     16:00 – 22:00 Uhr  6106  80,00 EUR 
     10:00 – 22:00 Uhr  6107  95,00 EUR 
 

 
 
Biertisch-Garnitur (Tisch und zwei Bänke; auch als Ablage)  6201  10,00 EUR 
Stehtisch mit Holzplatte (rund)     6202    8,00 EUR 
Bunte Lampion-/Lichterkette (inkl. Anbringung)   6203  20,00 EUR 
 

 
Gerne stellen wir Ihnen das komplette Geschirr (Teller, Besteck, Servietten und Grillzange) 
zum kleinen Preis zur Verfügung. Abschließend können sie das schmutzige Geschirr ohne 
Essensreste wieder auf dem Buffetwagen bei uns abgeben. 
 
Geschirrpauschale pro Person     6250     3,50 EUR 
 

 
Sie haben keine Zeit, ihren Einkauf zu tätigen? Oder keine Möglichkeit, die Einkäufe in den 
Park zu bringen? Bestellen Sie einfach Ihr Grillgut komplett bei uns. Wir liefern flexibel und 
immer zu einem günstigen Preis. Die komplette Liste unseres Grill-Service können Sie bei uns 
anfordern. Gerne auch in Bio-Qualität. Bei einer Fleischbestellung liefern wir die Grillkohle 
immer passend dazu!  
 

 
Im Abstellraum befindet sich ein nur für Sie zugänglicher Getränkekühlschrank für Ihre 
mitgebrachten Getränke. Dies ist im Mietpreis bereits inbegriffen. 
Unser Grill-Service bietet Ihnen eine Vielzahl verschiedener Fass- und Flaschenbiere sowie 
Softgetränke! Die notwendigen Gläsern sind bereits im Getränkepreis inbegriffen. Die Theke 
mit Zapfanlage sind für 30,- EUR dazu buchbar.  
Abgerechnet wird nur nach kompletten Kästen oder Fässern. 
Sprechen Sie uns an und fragen nach unserem Grill-Service! 
 

Mietgebühren Grillhütte 2024 

auf Wunsch: Zusatzmobiliar 

auf Wunsch: Geschirrpauschale 

auf Wunsch: Grillfleisch und Holzkohle 

auf Wunsch: gekühlte Getränke 



  
Mieter   Vermieter 

 

Mietvertrag Grillhütte 
bitte ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden an: 

reservierung@seecafe-wiehl.de 

Anmieter der Grillhütte 

Vorname:   
 

Name:   
 

Email (notwendig!):   
 

Telefon:   
 

Anschrift:   
 

Mietzeitraum  

 

am _________________________________ 

 

von   bis   
 

Mietkosten:        EUR  

 
Nach Eingang des Mietvertrages erhalten Sie von uns eine 
Rechnung, die gleichzeitig als Terminbestätigung gilt. Diese ist vor 
Beginn des Mietdatums zu überweisen.  
Die Anerkennung des Platzordnung ist Bestandteil dieses 
Mietvertrages. 
Der Mieter erhält nach Beendigung des Mietvertrages eine mögliche 
Zusatzrechnung über evtl. Grill-Service Leistungen mit Bitte um 
Überweisung. 

                    



Platzordnung der Grillhütte  

 Sie nutzen die Einrichtung im Innen-und Außenbereich sowie den 
Gehweg auf eigene Gefahr. 

 
 Der Zufahrtsweg darf lediglich kurzfristig zur einmaligen Belieferung und 

Entsorgung genutzt werden, da es sich hier gleichzeitig um einen 
Zufahrtsweg für Feuerwehr und Rettungsdienst des angrenzenden 
Seecafes handelt.  

 
 Zum Ende der Mietdauer ist die komplette Grillhütte sauber, von Müll 

befreit und besenrein, wie  übernommen, vom Nutzungsberechtigten zu 
übergeben. 

 
 Die Müllentsorgung wird durch den Mieter selbst durchgeführt. Die 

Holzkohlenasche ist in den zur Verfügung gestellten Zinkeimer einzufüllen 
und im Freien abzustellen. Die fachgerechte Entsorgung übernimmt der 
Vermieter. 

 
 Für die Toilettenanlage besteht Benutzungszwang! 

 
 Die Feuerstelle darf nur mit Holzkohle befeuert werden und bedarf der 

ständigen Überwachung. Ein offenes Feuer ist absolut verboten. 
 

 Schäden sind dem Vermieter unverzüglich zu melden. 
 

 Reparaturen werden vom Vermieter durchgeführt und sind vom Mieter 
kostenpflichtig zu ersetzten. 

 
 Lärm: Jede Person hat sich so zu verhalten, dass andere nicht mehr als 

nach den Umständen vermeidbar durch Lärm beeinträchtigt werden. Zum 
Schutz der Nachtruhe ist die Mietzeit bis 22:00 Uhr begrenzt. Bei 
Zuwiderhandlung, kann die Nutzung zum Schutz der Beeinträchtigten 
sofort zu Ungunsten des Benutzers beendet werden. 

 
 Zuwiderhandlungen, insbesondere grob fahrlässiger bzw. 

vorsätzlicher Art, können zivilrechtliche Folgen mit 
Entschädigungsansprüchen gegen den Nutzungsberechtigten nach 
sich ziehen. 

 
 Während des Mietzeitraumes erhalten Sie die Zutrittsberechtigung für die 

separaten Toiletten (behindertengerecht) an der Grillhütte. 

 
 Auch wir wollen die Umwelt schonen und unsere Ressourcen 

nachhaltig einsetzen. Darum verzichtet jeder Mieter auf Einweg-/ 
Plastikgeschirr. Nutzen sie einfach unser Geschirrangebot. 

 
 Die beiden nebenan liegenden, nicht überdachten Grillstellen sind 

jederzeit innerhalb der Betriebszeit von Jedermann frei nutzbar. 
 


